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§ 1.
5)ic Stadtverordneten werben vom Stadthaupte ;u= 

sammenberufen unb zwar nac feinem Ermessen entweder 
durc ein jedem Stadtverordneten zuzustellendes Girculair 

ober bnrdj eine in ben örtlichen ßeitnngen zu erlassende 

Publication.

. § 2*

3)cn Versammiungen der Stadtverordneten fönnen, 

fo weit der Raum es gestattet, auc fremde Wersonen 

a(6 äuljörer beiwohnen auf Eintrittstarten t)in, bie im 

Stadtamte erteilt werben.
5)ie Slbweifung ber Gegenwart fremder Personen 

bei ben Berathungen ber Stadtverordneten erfolgt fo= 

wol)l auf 53cfd)lu6 ber Versammlung, als аиф nad) 

GErmessen des Vorsitzers.

§ 3.
£)aS Protofoll ber Sitzungen wirb vom ©tabt= 

Secretair unb, wenn er bcl)inbert ist, von einer anderen 
Berson, nac Bestiumung bcS Stadtamtes, geführt. 

Es musz enthalten:
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a) Ortsangabe und Datum, bie Angabe, wer den 93or« 

sitz geführt I)at unb wie viel Stadtverordnete in der 
Versammlung gegenwärtig gewesen sind;

b) bie Bezeichnung ber $crf)anbtungSgegenftänbe, sowie 

ber erstatteten $crid)te unb Gutachten;
c) bie etwa gestellten Anträge unb bie gefaxten Be­

schlüsse, letztere in wörtlicher Zuführung;
d) bie amtlichen Sinnigen des Stabtl)auptcS, ber Glieder 

des Stadtamtes unb ber ©lieber ber Eommissionen ;

e) bie vom Vorsitzer 311г Aufrechthaltung ber Ordnung 

getroffenen 9J?ayrcge(n;
f) bie abweidjenben 9lbftimmungcn ber SDtitgtieber, falls 

dieselben vorfd)riftSmä§ig 311111 Protofoll gegeben 

worben.
Das 'Protofoll ist nac edjlug ber Sitzung 311 ent« 

weifen unb spätestens nac Verlauf ..von 3 Tagen in 
ber Kanzlei des Stadtamtes зиг 6infid)tnal)uie für bie 

Stadtverordneten au^utegciL
3u Beginn jeder Sitzung wirb das Protofoll ber 

vor^ergel)cnben Sitzung verlesen. Erfolgt lein Ginspruc 

dagegen, so gilt es als genehmigt. Werden Einwen- 

billigen gegen das Protofoll erhoben, fo entscheidet bie 

Serfammlung über deren Segrünbung. Das von ber 
$erfammlung genehmigte protofoll wirb non derjenigen 
ober denjenigen Personen unterzeichnet, wcldjc in der 

betreffenden Sitzung ben Borsit; geführt haben, fowie 

vom Protokollführer contrasignirt. 9žad) vofyogcncr 
llnterfd)rift fann dasselbe Weber angefochten, noc vere 

ändert werben.
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§ 4.
Sie Tagesordnung jeder Situng ist vom Vorsitzer 

;u entwerfen und spätestens 2 Sage vor her Sitzung 
ben Stadtverordneten 3n$uftc[lcn. Ser 23orfi^cr ist in= 
dessen berechtigt, in bringenben Fällen and) solche 2ln= 

träge zur Beschlusfassung vorzulegen, welche in ber ben 

Stadtverordneten mitgetheilten Tagesordnung nid)t auf= 

genommen waren. „
Sa£ Dorf)anbcnc Material für bie ben Stadtverord­

neten im Truce nicht zugesandten Vorlagen ber Tages- 
orbnung mug im Stadtamte für bie Stadtverordneten 
während zweier Sage vor ber betr. Versammlung jur 

Einsichtnahme ausliegen.
Ser 23orfi^er bestimmt in ber Versammlung dieReihene 

folge, in ber bie einzelnen Materien vorgenommen werben.
Anfragen unb Interpellationen, wenn sie Sachen 

betreffen, bie nicht jur Tagesordnung gehören, werben 

nac Erledigung bcrfelben angebracht. Sic betr. städti­
schen Beamten, an welche bie Anfrage ober Interpellation 
gerichtet ist, haben das Recht, zu erflären, ob sie sofort 
ober erst auf ber nächsten Sitzung bie gewünschten 2IuS= 
fünfte erteilen wollen.

§ 5.
Kein Mitglicd ber 93erfammlung barf iprechen, ohne 

vorher das 5Bort verlangt zu haben. Sie 9?ebner 
sprechen stehend.

Ser Borsiter fann zu jeder Зе^ Ьа8 2Bort ergreifen.
Sie anwesenden 9J?itgliebcr bc§ Stadtamtes müssen 

auf ihr Verlangen 3u jeder 3eit» jedoch ohne unter- 
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Ьгефппд beS 9tebncr8 gehört werben, ebenso bie ©lieber 

ber Eommisiion, über bereu Bericht verhandelt wirb. 
Sofortige Zufassung zum 2Borte, jedoc ot)ne Unter« 
brechung des 9tebner8, fönnen nur diejenigen Stadtver­
ordneten verlangen, тое1фе jur GSeschäftsordnung ober 

jur 1^а11йфйфсп УспфНдипд sprechen wollen. Persön- 
йфе Vemerfungen sind erst паф bcm Зф1п§ ber 23er» 

handlungen gestattet.
Diejenigen, те1фе selbständige Anträge gestellt haben, 

Ье8д1с1феп tSe^tcrftatter, erhalten, wenn sie c8 ver­
langen, ba8 23эП sowohl am Beginn wie zum Зф1п§ 

ber Berathung.
§ G.

Der Borsitzer ruft baejenige ©lieb ber Scrfammtung, 

те1фе8 пф von ber 58соЬаф1ипд ber Ordnung ober von 
ber Achtung oor bem Gesetze entfernt, jur Ordnung unb 
entjiel)t im Falle ber Grfolglojigfeit einer zweimaligen 

be8fallfigcn Erinnerung diesen ©liebe Ьа8 9?сф1 ber 
9tebe in ber Frage, in wecjer es bie Ordnung ver- 

lezt l)at.
§ 7.

Sei Verletzung ber Drdnung Ьпгф bie ©lieber ber 

Versammlung unb bei Grfoglosigfeit ber Erinnerungen 
des 23orfi^ct8 jur 2Biebcrl)crftcllung derselben ist er be» 

гефНд1, bie Sitzung aufzuheben.

§ 8.
Anträge von Mitglicdern ber Versammlung, wenn 

fie außerhalb derselben erfolgen, müssen fфrift^iф beim 

Vorsitzer eingereicht werben unb jwar 3 Tage oor ber 
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betreffenden Sitzung; ipäter eingereid)te und in her 95er» 
Sammlung gestellte selbständige Anträge fönnen zur Ver- 

fjatrbümg, nicht aber zur Beschluszfassung fommen.
Anträge, bie während bcr Sitzung vorgebrarf)t werden, 

müssen ebenjo roie Amendements entweder schriftlic ein» 

gereicht ober bcm Protofollführer wörtlic dictirt werden.
Anträge, bie ber Slntragftdler zurücgezogen, fönnen 

von einem anderen Gliede ber Skrfammtuug sogleic 
wieder aufgenommen werden.

§ 9.
3eber Antrag, ber nicht vom Stadtamte auSgebt 

ud auzerhalb ber Versaimlung gestellt wirb, ist von 
demselben 311 begutachten.

§ 10.
9lbänberung$üorfrf)läge (Amendements) ober Anträge 

auf Uebergang sur Tagesordnung, einfache wie motivirte, 
fönnen за jeder 3е*1 vor bcm ®$luffe ber 25crl)anb» 

langen über den betreffenden Gegenstand gestellt werben, 
müssen jedoc mit bcr Hauptfrage in wcfcnttid)cr Ver­
bindung stehen.

lieber Anträge ber Staatsregierung, des Stadthauptes 
und de8 Stadtamtes fann nicht 311г Tagesordnung über» 

gegangen werben.

§ 11.
Anträge auf Vertagung beS in Verhandlung besind- 

lichen ®egenftanbe§ fönnen 311 jeber 3^it vor Schlusz ber 

Berhandlungen über benf eiben gestellt werben; mit einem 
solchen Antrage fann ber 95orf^lag, bie Berathung an

’ TRORaamatuk"] 
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einem bestimmten Sitzungstage fortzusetzen, verbunden 

werden.
3m Saufe derselben Berathung barf ber einmal ver­

worfene Antrag auf Tagesordnung ober auf Vertagung 

nicht wicderholt werben.

§ 12.
X)er 5ф1и§ ber Verhandlung erfolgt durc ben 93or= 

sitzer, wenn sic fein 9xcbner melbet, ober auf Beschlus 
ber Versammlung.

5)er Antrag auf Schlus einer Verhandlung ober 

Vertagung ber Sitzung bedarf ber Unterstützung von 
fünf Mitgliedern. Wenn fold)e erfolgt, fo wirb dem­
nächst ohne 5)i8cuffion über ben Antrag auf 5ф1и^ ober 

Vertagung abgeftimmt.
3ft ber Antrag auf ®ф(и6 angenommen, fo erhält 

Ыоё поф ber 2Intragfteller ba$ 2£ort vor ber Abstimmung.

§ 13.
9?аф де|ф(о|?епег Berathung stellt ber ЭЗогр^ег bie 

Fragen; sind mehrere Fragen vorhanden, fo hat ber 

93orfifcer ]'о1фе fämmtliф ber Reihenfolge паф vorzu­
legen. Wird eine andere Formulirung ober Reihenfolge 

derselben beantragt, fo fann zur Begründung dessen das 
2ßort verlangt werben, unb steht bie (žntfфeibung ber 

Bersammlung zu.
®ie Fragen finb fo zu stellen, das sie einfaф Ьигф 

За ober 9?ein beantwortet werben fönnen. Die Theilung 

ber Fragen fann jeder Einzelne verlangen. Wenn über 
beren 3uläffigfeit entstehen, fo eпtfфeibet bei 
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Anträgen der Antragsteller, in alten anderen Ratten bie 

23erfamnilnng.
Unmittelbar vor ber 9lbftimmung ist bie Frage zu 

verlesen.
§ 14.

Die Abstimmung gef^ie^t durc 9lnfftcl)en resp. Siten- 

bleiben. 3ft das ßrgebnip nac Яп|Чф1 des Borsiters 
zweifethaft, so wird bie Gegenprobe gemacht. Siefert auc 
bicfe fein sicheres Ergebnis, so erfolgt namentliche 2lb= 

stimmung mit 3a resp. 9?ein.
3cbcr Stadtvcrordnete hat jedoc das 9icdit, geheime 

9Ibftimmnng bind) Abgabe von mit 3a resp. 9icin be- 

dructen Zetteln zu beantragen; über derartige Anträge 
entscheidet bie SBerfammtung. lieber Personalsragen wird 

stets geheim abgestimmt, lieber Principiensragen ober 
sonst wid)tige Vorlagen wirb in ber 9tcgel laut mit 

„3a" und „Nein" gestimmt.

§ 15.
Bei allen Slbftimmungen hat jedes Mitglied das 

9tcd)t, bis 311 erfolgter Genehmigung des Protokolls feine 

von dem Beschlusse ber Mehrheit abweid)cnbc 9lbftim= 

mung furs motivirt schriftlic dem Vorsitzer 311 übergeben 
und bie Berlesung derselben in ber SBcrfammlung, fowic 

bie Aufnahme in das Sitzungprotofoll zu verlangen.

§ 16.

Bei ber Abstimmung sowohl, wie bei den Wahlen 
fann jeder ©tabtnerorbnete sic beliebig feiner Stimme 
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enthalten, [)at aber, wenn durc 9lufftcl)cn ober Siten- 

bleiben gestimmt wird, von dieser feiner Absicht vorher 

dem 2>orfi^cr Anzeige zu machen.
UnauSgefüllt eingereichte Stimmzettel bleiben in jedem 

Falle unberücksichtigt.

§ 17.
Das Stabt^aupt, ber Stelvertreter desselben, bie 

Glieder beS Stadtamtes und ber Stabt = Sccretair 

werden Ьпгф geheime Abstimmung und mittelst Stimm­
Settel паф absoluter Stimmenmehrheit und zwar ein 

ЗеЬег für sic in einem besonderen $Sa^(gange gewählt.

SBirb bie abfohlte Stimmenmchrheit bei ber ersten 
Abstimmung nid)t erreicht, fo werben diejenigen brei 
Personen (und eventuell bei Stimmengleichheit fo viele 
den gtcidjen Anspruc haben), auf welche bie meisten 

Stimmen gefallen waren, 311г engeren 2Bal)l gestellt. 

3ft and) durc biefe feine absolute Majorität erziclt 
worben, fo werben bie zwei (ober bei Stimmenglcid)= 

I)eit wie oben) abermals zur engeren $?a^l gestellt. 
Tritt schlicszlic 3wifd)cn den beiden zuletzt nachbleibenden 
Eandidaten ebenfalls Stimmengleichheit ein, fo entfdjeibct 

ber Vorsitzer.

§ 18.
die $3al)lcu ber Stelvertreter für bie ©lieber beS 

Stadtamtes und ber SDcitgüeber ber Erecutivcommissionen, 
bcSg(cid)cn ber IpaiibetSbeputation finden für jede (5om= 

mission im gemcinf^aft(id)cn Wahlgange statt. 9((S 311 

Eommissionsgliedern gewählt werben diejenigen angc=
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sehen, welche beim ersten SMjlgange bic meisten Stim­

men und zugleic mcl)r nie bic §älfte bet überhaupt 
abgegebenen Stimmen erhalten haben. Falls bie 3atjl 

ber auf biefe Weise gewählten ©lieber geringer ist, als 
bie ber 311 wählenden, so wird jur 2BaI)l ber fel)lenben 

aus ben Personen, welche nächst ben gewählten bie 
meisten Stimmen hatten, eine Sifte von höchstens dop­
pelt fo viel Eandidaten angefertigt, als noc ©lieber zu 

wählen finb, und sodann eine neue Abstimmung nur 
über biefe Personen bewerfstelligt, von denen bann die­

jenigen als gewählt zu betrachten finb, metefje bei letzterer 
2lbftimmung bie meisten Stimmen erhalten l)aben, wenn- 
gleic beren bie Hälfte aller abgegebenen Stimmen 

nicht erreichen fällte. Sei Stimmengleichheit entscheidet 
ber Vorsitzer.

§ 19.
Die SBaljlen zu Mitgliedern von Vorberathungs, 

Gommissionen, sowie von Referenten und Korreferenten 
geschehen in ber Weise, dasz vom Vorsitzer in ber ber 

$ßa^l vorhergehenden Versammlung Eandidaten vor» 
geschlagen »erben. ^S steht aber jedem Mitgliede ber 
Bersammlung bis zum $3al)lgange felbft frei, anbere 

Candidaten vorzuschlagen; bann wird zum Scrutinium 
geschritten über alle vorgcfd)lagenen Gandidaten. Stimm» 

zettel mit Aamen, bie nicht vorgeschlagen, sowie solche, 
iveld)c nicht bie volle 9lnja^l ber zu wählenden Eandi- 

baten enthalten, finb ungültig.
Das 9)?anbat ber ©lieber ber Vorberathungs-Coms
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missionen erlischt mit Eredigung Ьев ihnen gewordenen
Auftrages.

§ 20.

Die Mitglieder der Erecutiv-Commissionen werden 
immer nur auf ein ЗДг, bie ber ^anbcle^^eputation 

auf brei ЗДге gewählt, tonnen aber wiedergewählt 

werden.

Stadthaupt: Д. garon Alexkl.

©tabb'Secretair: ф. genedie.


